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VOB/B – Ausgabe 2006: 
Die wesentlichen Änderungen

Die Neufassung der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, Teil B, (VOB/B) 
– Ausgabe 2006 – wurde mit Erlass des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung vom 04. 09. 2006 bekannt gegeben und im Bundesanzeiger Nr. 196a 
vom 18. 10. 2006 veröffentlicht. Die VOB/B – Ausgabe 2006 – war zuvor vom Haupt-
ausschuss Allgemeines des Deutschen Vergabe- und Vertragsausschusses für Bauleis-
tungen (DVA) am 27. 06. 2006 mit zahlreichen Änderungen und Ergänzungen abschlie-
ßend beschlossen worden; der Vorstand des DVA hatte diesen vom Hauptausschuss 
Allgemeines beschlossenen Änderungen und Ergänzungen der VOB/B am 30.  06.  2006 
zugestimmt.

I. �Die Änderungen und Er-
gänzungen der VOB/B 
haben im Wesentlichen 
folgenden Inhalt:

1. �Hinweis in § 6 Nr. 6 
VOB/B auf Entschädi-
gungsanspruch des  
Auftragnehmers nach  
§ 642 BGB bei Verlet-
zung einer Mitwirkungs-
pflicht des Auftragge-
bers 

In § 6 Nr. 6 VOB/B wird 
ein ergänzender Hinweis 
auf den Entschädigungs-
anspruch des Auftragneh-
mers gem. § 642 BGB bei 
Verletzung einer Mitwir-
kungspflicht durch den 
Auftraggeber aufgenom-
men. Hiernach kann be-
kanntlich der Auftragneh-
mer eine angemessene 
Entschädigung verlangen, 
wenn der Auftraggeber 
eine Mitwirkungspflicht 
verletzt und dadurch in 
Annahmeverzug kommt. 
Bereits nach der bishe-
rigen Rechtsprechung 
des BGH kam § 642 BGB 
auch bei einem VOB-Ver-
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trag ohne ausdrücklichen 
Verweis zur Anwendung. 
Nach der Rechtsprechung 
des BGH setzt aber die 
Geltendmachung des An-
spruchs aus § 642 BGB 
bei einem VOB-Vertrag 
eine Behinderungsanzei-
ge des Auftragnehmers 
bzw. die Offenkundigkeit 
der Behinderung voraus. 
Auch dies wird nunmehr 
in dem Verweis auf § 642 
BGB in § 6 Nr. 6 VOB/B 
verdeutlicht.

2. �Erweiterung des Kündi-
gungsrechts des Auftrag-
gebers gem. § 8 Nr. 2 
VOB/B bei Insolvenz des 
Auftragnehmers

Das Kündigungsrecht des 
Auftraggebers gem. § 8 Nr. 
2 Abs. 1 VOB/B bei Insol-
venz des Auftragnehmers 
wird auf den Fall ausge-
weitet, dass der Auftrag-
geber oder ein sonstiger 
Gläubiger zulässigerweise 
das Insolvenzverfahren 
beantragt haben. Bislang 
besteht ein Kündigungs-
recht des Auftraggebers 
bei Beantragung eines 
Insolvenzverfahrens nur, 
wenn der Auftragneh-
mer den Insolvenzantrag 
selbst stellt oder er seine 
Zahlungen eingestellt 
hat.

3. �Anpassung der Verjäh-
rungsregelung in § 13 
Nr. 4 Abs. 1 VOB/B an 
die gesetzliche Verjäh-
rungsregelung in § 634a 
Abs. 1 Nr. 1 BGB

Der bisher in § 13 Nr.  4 
Abs.  1 enthaltene Be-
griff „Arbeiten an einem 
G r u n d s t ü c k “  e n t -
stammt noch dem BGB 
in der Fassung  vor  der  
Schuldrechtsreform und 
wird daher gestrichen. An 
seiner Stelle erfolgt eine 
begriffliche Anpassung 
an die Neuregelung des 
§ 634a Abs. 1 Nr. 1 BGB 
(„Werk, dessen Erfolg in 
der Herstellung, Wartung 
oder Veränderung einer 
Sache besteht“).

4. �Klarstellung des Anwen-
dungsbereichs der Ver-
jährungsfrist gem. § 13 
Nr. 4 Abs. 2 VOB/B bei 
maschinellen und elek-
trotechnischen Anlagen

In § 13 Nr. 4 Abs. 2 VOB/
B wird klargestellt, dass 
diese Regelung auch 
dann zur Anwendung ge-
langt, wenn abweichend 
von Abs. 1 eine längere 
als die vierjährige Re-
gelgewährleistungsfrist 
vereinbart und  Abs. 2 
nicht ausdrücklich abbe-

dungen wird. Auch in der 
amtlichen Begründung 
des DVA zu dieser Ände-
rung wird dies nochmals 
ausdrücklich hervorge-
hoben. Darüber hinaus 
wird festgelegt, dass die 
vorgenannte Regelung für 
Teile von maschinellen 
und elektrotechnischen 
Anlagen gilt, bei denen 
die Wartung Einfluss auf 
Sicherheit und Funkti-
onsfähigkeit hat. § 13 Nr. 4 
Abs. 2 ist für die Mitglieds-
firmen von besonderer 
Bedeutung, da nahezu 
sämtliche gebäudetech-
nischen Anlagen unter 
diese Regelung fallen.

5. �Zweimonatige Aus-
schlussfrist für Einwen-
dungen des Auftragge-
bers gegen die Prüfbar-
keit der Schlussrechnung 
(§ 16 Nr. 3 Abs. 1 VOB/B) 

In § 16 Nr. 3 Abs. 1 VOB/B
wird klargestellt, dass der 
Auftraggeber Einwen-
dungen gegen die Prüf-
barkeit der Schlussrech-
nung innerhalb von zwei 
Monaten nach Zugang 
der Schlussrechnung gel-
tend machen muss, an-
derenfalls kann er sich 
nicht mehr auf eine etwa 
fehlende Prüfbarkeit be-
rufen. Durch diese Rege-
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lung wird die einschlägige 
Rechtsprechung des Bun-
desgerichtshofs umge-
setzt.

6. �Beschaffenheit des 
Sperrkontos für Sicher-
heitsleistungen des Auf-
tragnehmers (§ 17 Nr. 5 
VOB/B)

Bei Sicherheitsleistung 
durch Hinterlegung hat 
der Auftragnehmer den 
Betrag auf ein Sperrkonto 
einzuzahlen, über das bei-
de Parteien nur gemein-
sam verfügen können 
(§  17 Nr. 5 Satz 1 VOB/B). 
Entsprechendes gilt bei 
einem Sicherheitseinbe-
halt für den Auftragge-
ber. Durch  eine  entspre-
chende Ergänzung in § 17 
Nr. 5 Satz 1 VOB/B wird 
nunmehr klargestellt, 
dass es sich bei diesem 
Sperrkonto um ein so-
genanntes „Und-Konto“ 
handeln muss. Bei einem 
„Und-Konto“ sind be-
kanntlich sowohl Auftrag-
geber wie auch Auftrag-
nehmer Kontoinhaber 
und nur gemeinschaftlich 
verfügungsbefugt. Das 
Kontoguthaben ist bei 
einem „Und-Konto“ insol-
venzfest, fällt also im Falle 
der Insolvenz des Auftrag-
gebers nicht in die Insol-
venzmasse. Hintergrund 
für die vorgenannte Er-
gänzung ist der Umstand, 
dass in der Praxis zahl-
reiche Fälle vorkamen, in 
denen der Auftraggeber 
zwar ein als solches be-
zeichnetes „Sperrkonto“ 
errichtete, auf das er auch 
den Sicherheitsbetrag 
einzahlte, er jedoch allei-
niger Kontoinhaber war 
und sich lediglich im In-
nenverhältnis gegenüber 
dem Auftragnehmer ver-
pflichtete, nur mit dessen 
Zustimmung über das 
Konto zu verfügen. Ein 
solches Konto war nach 

der Rechtsprechung nicht 
insolvenzfest mit der Fol-
ge, dass im Fall der Insol-
venz des Auftraggebers 
das gesamte Kontogutha-
ben in die Insolvenzmas-
se fiel.

 
7. �Klarstellung zur Bemes-

sungsgrundlage des Si-
cherheitseinbehalts bei 
Umsatzsteuerschuldner-
schaft des Auftraggebers 
(§ 17 Nr. 6 Abs. 1 VOB/B)

Im Anwendungsbereich 
des § 13b Umsatzsteuer-
gesetz schuldet der Auf-
traggeber die Abführung 
der Umsatzsteuer. Dies 
betrifft bekanntlich vor 
allem Generalunterneh-
mer bzw. Hauptauftrag-
nehmer, welche Schuld-
ner der auf die Vergütung 
ihrer Nachunternehmer 
entfallende Umsatzsteuer 
sind und diese abzufüh-
ren haben. Für diese Fälle, 
also vor allem im Verhält-
nis zwischen Generalun-
ternehmer/Hauptauf-
tragnehmer und Nachun-
ternehmer, wird nunmehr 
in § 17 Nr. 6 Abs. 1 VOB/B 
klargestellt, dass die Um-
satzsteuer bei der Berech-
nung des Sicherheitsein-
behalts unberücksichtigt 
bleibt.

Die letztlich verabschie-
deten Neuregelungen ent-
halten gegenüber dem vom 
Hauptausschuss Allgemeines 
am 17.  05.  2006 zunächst be-
schlossenen Änderungen eini-
ge erhebliche Abweichungen. 
So wurde vor allem auf die 
ursprünglich vorgeschlagene 
Neuregelung der Anordnungs-
befugnisse des Auftraggebers 
(§ 1 Nr. 3 und 4 VOB/B) ein-
schließlich eines einseitigen 
zeitlichen Anordnungsrechts 
des Auftraggebers jetzt ver-
zichtet. Gleiches gilt für die 
Zusammenlegung der mit den 
Anordnungsbefugnissen kor-
respondierenden Vergütungs-

regeln nach § 2 Nr. 5 und 6 
VOB/B. Zu beiden Änderungs-
vorschlägen hatten vor allem 
die Vertreter der Auftragneh-
mer erhebliche Bedenken 
geäußert, da die Reichweite 
sowie die Auswirkungen ins-
besondere eines einseitigen 
zeitlichen Anordnungsrechts 
des Auftraggebers nicht ein-
geschätzt werden konnte und 
erhebliche nachteilige Ent-
wicklungen zu Lasten der Auf-
tragnehmer befürchtet wur-
den. Bedauerlicherweise wur-
de auch die auf Vorschlag des 
BHKS zunächst beschlossene 
Regelung über die Beweislast
umkehr zu Lasten des Auf-
traggebers bei unberechtigter 
Weigerung der Teilnahme an 
einem gemeinsamen Auf-
maß in § 14 Nr. 2 VOB/B wie-
der ersatzlos gestrichen. Die 
Auftraggeberseite hat in der 
abschließenden Sitzung am 
27.  06.  2006 dieser Änderung 
ihre Zustimmung verweigert. 
Auch die zunächst beschlos-
sene Verkürzung der Schluss-
zahlungsfristen bei Pauschal- 
und Stundenlohnverträgen 
auf 30 Werktage wurde aus der 
jetzt verabschiedeten Fassung 
der VOB/B mangels Zustim-
mung der Auftraggeberseite 
wieder herausgenommen.

II. �Hinsichtlich des Inkrafttre-
tens und der Geltung der 
VOB/B 2006 ist wie folgt 
zu differenzieren:

• �Bei öffentlichen Bauaufträ-
gen oberhalb der Schwel-
lenwerte, die seit 1. No-
vember 2006 im Rahmen 
europaweiter Vergabever-
fahren von öffentlichen 
Auftraggebern vergeben 
werden, gilt für die Ausfüh-
rung die VOB/B 2006.

• �Für Bauaufträge unterhalb 
der Schwellenwerte, die 
von öffentlichen Auftrag-
gebern seit dem 1. Novem-
ber 2006 vergeben werden, 
hängt die Anwendung und 
Geltung der VOB/B 2006 
vom Inhalt und Zeitpunkt 

des jeweiligen Einfüh-
rungserlasses des öffent-
lichen Auftraggebers, also 
Bund, Ländern, Kommu-
nen, ab. Für den Bereich 
des Bundeshochbaus wur-
de die VOB/B 2006 mit Er-
lass vom 30.  10.  2006 zum 
1.  November 2006 einge-
führt. Für diesen Bereich 
findet daher die VOB/B 
2006 ab diesem Zeitpunkt 
Anwendung.

• �Mit gewerblichen und pri-
vaten Auftraggebern kann 
dagegen die VOB/B 2006 
nach ihrer Bekanntma-
chung im Bundesanzei-
ger am 18. Oktober 2006 
zur Vertragsgrundlage 
gemacht und vereinbart 
werden. Bei Privatkunden, 
die nicht durch einen Ar-
chitekten oder ein Ingeni-
eurbüro bei der Auftrags-
vergabe vertreten werden, 
ist in diesem Zusammen-
hang allerdings zu beach-
ten, dass ihnen mit dem 
Angebot auch ein Exemp-
lar der neuen VOB/B 2006 
übersandt wird, andern-
falls gilt die VOB/B 2006 
bzw. die VOB/B überhaupt 
nicht als vereinbart, und 
es kommt das gesetzliche 
Werkvertragsrecht zur An-
wendung. 

III. Fazit:

Die in die VOB/B 2006 aufge-
nommenen Änderungen und 
Ergänzungen sind aus Sicht 
der Auftragnehmer durchweg 
zu begrüßen.� 




